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 Veröffentlicht am 25.11.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Zu den Anscha5ungskosten gehören die Aufwendungen, die geleistet werden, um ein Wirtschaftsgut zu erwerben, und

auch jene Aufwendungen, die der Steuerp:ichtige tätigt, damit das Wirtschaftsgut zweckentsprechend genutzt werden

kann (Hinweis E 5.8.1992, 90/13/0138).
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